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Habilitationsordnung der Fakultät für PsychologieHabilitationsordnung der Fakultät für PsychologieHabilitationsordnung der Fakultät für PsychologieHabilitationsordnung der Fakultät für Psychologie
und Sportwissenschaft der Universität Bielefeldund Sportwissenschaft der Universität Bielefeldund Sportwissenschaft der Universität Bielefeldund Sportwissenschaft der Universität Bielefeld
vom 15. Januar 2007vom 15. Januar 2007vom 15. Januar 2007vom 15. Januar 2007

Az.: - 2321.3 -

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 68 des Gesetzes über
die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.
NRW. S. 474) hat die Fakultät für Psychologie und
Sportwissenschaft der Universität Bielefeld folgende
Ordnung erlassen:
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I. LehrbefähigungI. LehrbefähigungI. LehrbefähigungI. Lehrbefähigung

§ 1§ 1§ 1§ 1
Ziel der HabilitationZiel der HabilitationZiel der HabilitationZiel der Habilitation

(1) Die Habilitation dient dazu, die Befähigung
förmlich nachzuweisen, ein wissenschaftliches Fach
in Forschung und Lehre selbständig zu vertreten.

(2) Die Habilitation ist die Voraussetzung zur Verlei-
hung einer venia legendi (Lehrbefugnis nach § 12).

§ 2§ 2§ 2§ 2
ZulassungsvoraussetzungenZulassungsvoraussetzungenZulassungsvoraussetzungenZulassungsvoraussetzungen

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat muss eine
besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit
besitzen, die in der Regel durch die Qualität einer
Promotion in einem einschlägigen Fach an einer
deutschen Universität oder durch eine gleichwertige
akademische Qualifikation einer ausländischen Uni-
versität nachgewiesen wird. Bei ausländischen Qua-
lifikationen kann für die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit eine Stellungnahme der Zentralstelle für das

ausländische Bildungswesen der Konferenz der
Kultusminister eingeholt werden.
(2) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zur
Habilitation ist, dass nach der Promotion eine wei-
tergehende wissenschaftliche Tätigkeit auf dem
Gebiet nachgewiesen werden kann, für das die
Habilitation angestrebt wird.

§ 3§ 3§ 3§ 3
HabilitationsleistungenHabilitationsleistungenHabilitationsleistungenHabilitationsleistungen

(1) Als Habilitationsleistungen sind zu erbringen:
1. eine schriftliche Habilitationsleistung (vgl. §

7),
2. eine mündliche Habilitationsleistung, die ei-

nen wissenschaftlichen Vortrag und ein daran
anschließendes Kolloquium umfasst (vgl. §
10).

(2) Wird eine der in Absatz 1 bezeichneten Leistun-
gen als „nicht ausreichend“ beurteilt, so ist die ge-
samte Habilitation nicht bestanden. Ein Habilitati-
onsversuch kann nur einmal wiederholt werden.
Wird die mündliche Habilitationsleistung als „nicht
ausreichend“ beurteilt, kann sich der zweite Habili-
tationsversuch auf Antrag der Kandidatin oder des
Kandidaten auf die Wiederholung der mündlichen
Habilitationsleistung beschränken. Der Versuch gilt
als unternommen, wenn das Verfahren eröffnet
worden ist. Habilitationsversuche an anderen Uni-
versitäten sind zu berücksichtigen.

§ 4§ 4§ 4§ 4
HabilitationsantragHabilitationsantragHabilitationsantragHabilitationsantrag

Der Habilitationsantrag ist bei der Dekanin oder
dem Dekan der Fakultät mit folgenden Unterlagen
einzureichen:
1. Lebenslauf,
2. Promotionsurkunde, Zeugnisse über abgelegte

akademische Prüfungen,
3. Schriftenverzeichnis,
4. Erklärung über bereits unternommene Habilita-

tionsversuche,
5. Schriftliche Habilitationsleistung (6-fach),
6. Erklärung für welches Fach die Habilitation

(Lehrbefähigung) beantragt wird,
7. Verzeichnis über ggf. durchgeführte Lehrveran-

staltungen,
8. Antrag auf Erteilung der Lehrbefugnis für ein

Fachgebiet.

§ 5§ 5§ 5§ 5
HabilitationsausschussHabilitationsausschussHabilitationsausschussHabilitationsausschuss

(1) Das Habilitationsverfahren wird vom Habilitati-
onsausschuss der Fakultät durchgeführt. Er stellt
sicher, dass die Bestimmungen dieser Habilitations-
ordnung eingehalten werden.

(2) Dem Habilitationsausschuss gehören an:
1. mit Stimmrecht: alle Mitglieder der Gruppe der

Professorinnen und Professoren und die habili-
tierten akademischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Mitglied der Fakultät  sind;

2. mit Stimmrecht: alle Mitglieder der Fakultäts-
konferenz bei Entscheidungen über die Eröff-
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nung des Habilitationsverfahrens, die Einsetzung
der Habilitationskommission nach § 8, Termin
der mündlichen Habilitationsleistung sowie die
Erteilung der Lehrbefugnis, soweit sie nicht zu
der unter Nr. 1 genannten Gruppe gehören;

3. mit beratender Stimme: alle Mitglieder der Fa-
kultätskonferenz sowie die Gutachterinnen und
Gutachter, soweit sie nicht zu der unter Nr. 1
und 2 genannten Gruppe gehören

(3) Die Dekanin oder der Dekan führt den Vorsitz.

(4) Der Habilitationsausschuss ist beschlussfähig,
wenn die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglie-
der anwesend ist. Bei Verhinderung eines Mitglieds
ist eine Stellvertretung durch die persönliche Stell-
vertreterin bzw. den persönlichen Stellvertreter der
Fakultätskonferenz möglich.

(5) Wird die Lehrbefähigung in einem Fach ange-
strebt, für das die Fakultät nicht allein zuständig ist,
so können Professorinnen oder Professoren dieses
anderen Fachbereiches mit beratender Stimme hin-
zugezogen werden.

§ 6§ 6§ 6§ 6
Eröffnung des HabilitationsverfahrensEröffnung des HabilitationsverfahrensEröffnung des HabilitationsverfahrensEröffnung des Habilitationsverfahrens

(1) Die Dekanin oder der Dekan prüft die gem. § 4
von der Kandidatin oder dem Kandidaten vorge-
legten Unterlagen auf Vollständigkeit. Sind die Vor-
aussetzungen nach § 4 erfüllt, beruft die Dekanin
oder der Dekan baldmöglichst eine Sitzung des
Habilitationsausschusses ein und legt die einge-
reichten Unterlagen zur Einsichtnahme für die Mit-
glieder des Habilitationsausschusses aus. Die Deka-
nin oder der Dekan berichtet vor der Entscheidung
über die Eröffnung des Verfahrens über die Kandi-
datin oder den Kandidaten und das Thema der
schriftlichen Habilitationsleistung.

(2) Über die Eröffnung des Habilitationsverfahrens
entscheidet der Habilitationsausschuss mit einfacher
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder.

(3) Die Ablehnung eines Antrages auf Eröffnung
eines Habilitationsverfahrens ist insbesondere mög-
lich, wenn das Fach, dem das Thema der schriftli-
chen Habilitationsleistung zuzuordnen ist, nicht von
der Fakultät in Forschung und Lehre vertreten wird.

(4) Eine Ablehnung ist der Kandidatin oder dem
Kandidaten schriftlich mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung bekannt zu geben.

(5) Die Dauer des Verfahrens darf zwölf Monate seit
Einreichung des Antrages nicht überschreiten.

§ 7§ 7§ 7§ 7
Schriftliche HabilitationsleistungSchriftliche HabilitationsleistungSchriftliche HabilitationsleistungSchriftliche Habilitationsleistung

(1) Als schriftliche Habilitationsleistung kann vorge-
legt werden:

1. eine wissenschaftliche Arbeit (Habilitations-
schrift), die noch unveröffentlicht sein soll und
die einen wesentlichen Fortschritt der wissen-

schaftlichen Erkenntnis für das Fach darstellt o-
der

2. mehrere wissenschaftliche Publikationen, vor-
zugsweise in Erstautorenschaft (kumulative Ha-
bilitation), die einen wesentlichen Fortschritt der
wissenschaftlichen Erkenntnisse für das Fach
darstellen und einen größeren inhaltlichen Zu-
sammenhang erkennen lassen. Hierzu soll ferner
ein kurzer Überblick über die inhaltlichen Zu-
sammenhänge der Einzelschriften vorgelegt wer-
den.
Die Dissertation zählt nicht zu den Habilitati-
onsleistungen.

(2) Bei Schriften, die aus der gemeinsamen For-
schung mehrerer Personen hervorgegangen sind,
muss die selbständige wissenschaftliche Leistung der
Habilitandin oder des Habilitanden kenntlich ge-
macht und für sich bewertbar sein. Die selbständige
Leistung ist durch eine Stellungnahme der Habili-
tandin oder des Habilitanden zu verdeutlichen.

§ 8§ 8§ 8§ 8
GutachtenGutachtenGutachtenGutachten

(1) Nach Eröffnung des Habilitationsverfahrens be-
stimmt der Habilitationsausschuss drei bis fünf Gut-
achterinnen oder Gutachter (Habilitationskommissi-
on). Von diesen soll mindestens eine Gutachterin
oder ein Gutachter einer auswärtigen Universität
und mindestens zwei der Fakultät für Psychologie
und Sportwissenschaft der Universität Bielefeld
angehören. Die Habilitandin oder der Habilitand
kann eine Gutachterin oder einen Gutachter ihrer
oder seiner Wahl empfehlen. Die Habilitations-
kommission bestimmt aus ihrer Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden.

(2) Die Gutachterinnen oder Gutachter nehmen
unabhängig in schriftlichen Gutachten zu der
schriftlichen Habilitationsleistung Stellung und
schlagen dem Habilitationsausschuss die Annahme
oder die Ablehnung der schriftlichen Habilitations-
leistung vor.

(3) Die Gutachterinnen oder Gutachter sollen inner-
halb einer Frist von drei Monaten nach der Bestel-
lung ihre Gutachten vorlegen. Wenn ein Gutachten
in dieser Zeit nicht vorgelegt wird, besteht die
Möglichkeit, eine neue Gutachterin oder einen
neuen Gutachter zu benennen.

(4) Die Gutachten werden der Habilitandin oder
dem Habilitanden zugestellt. Sie oder er kann zu
den Gutachten innerhalb von 14 Tagen Stellung
nehmen.

(5) Alle Gutachten und die evtl. Stellungnahme der
Habilitandin oder des Habilitanden werden von der
oder dem Vorsitzenden der Habilitationskommission
zu einem Bericht zusammengefasst, der den Habili-
tationsunterlagen hinzugefügt wird.
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§ 9§ 9§ 9§ 9
Annahme der schriftlichen HabilitationsleistungAnnahme der schriftlichen HabilitationsleistungAnnahme der schriftlichen HabilitationsleistungAnnahme der schriftlichen Habilitationsleistung

(1) Die schriftliche Habilitationsleistung mit allen
Unterlagen kann innerhalb einer Frist von drei Wo-
chen von den Mitgliedern des Habilitationsaus-
schusses eingesehen werden. Die Dekanin oder der
Dekan gibt diese Frist bekannt. Nach Ablauf der
Auslagefrist beschließt der Habilitationsausschuss in
offener Abstimmung über die Annahme der schriftli-
chen Habilitationsleistung. Die Entscheidung über
die Annahme muss mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden stimmberechtigten Mitglieder getroffen
werden. Jedes anwesende stimmberechtigte Mit-
glied hat ein Votum für oder gegen die Annahme
abzugeben.
(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 ist der Habili-
tandin oder dem Habilitanden unverzüglich durch
die Dekanin oder den Dekan bekannt zu geben. Bei
einer negativen Entscheidung erhält die Habilitandin
oder der Habilitand von der Dekanin oder dem
Dekan innerhalb einer Woche einen schriftlichen
Bescheid, der zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen ist.

§ 10§ 10§ 10§ 10
Mündliche HabilitationsleistungMündliche HabilitationsleistungMündliche HabilitationsleistungMündliche Habilitationsleistung

(1) Die mündliche Habilitationsleistung umfasst die
Abhaltung eines wissenschaftlichen Vortrages mit
anschließendem Kolloquium.

(2) Wenn der Bericht gem. § 8 Abs. 5 vorliegt, be-
nennt die Habilitandin oder der Habilitand drei in
den bisherigen Habilitationsleistungen nicht behan-
delte Themen für den wissenschaftlichen Vortrag
und das anschließende Kolloquium.

(3) Nach Annahme der schriftlichen Habilitations-
leistung wählt der Habilitationsausschuss auf dersel-
ben Sitzung für den wissenschaftlichen Vortrag und
das anschließende Kolloquium eines der drei von
der Habilitandin oder dem Habilitanden angegebe-
nen Themen aus und bestimmt den Zeitpunkt für
den wissenschaftlichen Vortrag. Die Zeitspanne
zwischen der Wahl der Themen und dem wissen-
schaftlichen Vortrag soll zwei Wochen nicht unter-
und sechs Wochen nicht überschreiten.

(4) Der wissenschaftliche Vortrag und das Kolloqu-
ium sollen neben der Befähigung zum wissenschaft-
lichen Vortrag und zur wissenschaftlichen Diskussi-
on auch die didaktischen Fähigkeiten der Habilitan-
din oder des Habilitanden zeigen. Die Dauer des
wissenschaftlichen Vortrages soll 30 Minuten, die
Dauer des anschließenden Kolloquiums soll 45
Minuten nicht überschreiten. Wissenschaftlicher
Vortrag und Kolloquium sind universitätsöffentlich.

(5) Unmittelbar nach Abschluss des Kolloquiums
berät der Habilitationsausschuss in nicht öffentlicher
Sitzung über die mündlichen Habilitationsleistungen
und beschließt in offener Abstimmung mit einfacher
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder über die Annahme der mündlichen Habilita-
tionsleistung. Jedes anwesende stimmberechtigte

Mitglied hat ein Votum für oder gegen die Annah-
me abzugeben.

(6) Das Ergebnis der Beratung nach Absatz 5 wird
der Habilitandin oder dem Habilitanden von der
Dekanin oder dem Dekan der Fakultät unmittelbar
nach der Beratung bekannt gegeben. Bei einem
positiven Ausgang überreicht die Dekanin oder der
Dekan der Habilitandin oder dem Habilitanden
innerhalb einer Woche eine Urkunde über die Fest-
stellung der Lehrbefähigung. Die Urkunde enthält:

1. die Personalien,
2. das Thema der schriftlichen Habilitations-

leistung,
3. die Bezeichnung der Fakultät, die die Lehr-

befähigung festgestellt hat,
4. die Bezeichnung des Gebietes der Lehrbefä-

higung,
5. den Tag der Beschlussfassung über die Habi-

litation.
Die Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät ver-
sehen.

(7) Mit der Aushändigung der Urkunde ist das Ver-
fahren zur Feststellung der Lehrbefähigung abge-
schlossen. Die vollzogene Habilitation wird dem
Rektor angezeigt.

(8) Bei einem negativen Ausgang des Verfahrens
über die Feststellung der Lehrbefähigung erhält die
Habilitandin oder der Habilitand von der Dekanin
oder dem Dekan innerhalb einer Woche einen
schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

§ 11§ 11§ 11§ 11
Einsicht in die HabilitationsunterlagenEinsicht in die HabilitationsunterlagenEinsicht in die HabilitationsunterlagenEinsicht in die Habilitationsunterlagen

Die Habilitandin oder der Habilitand hat nach Ab-
schluss des Verfahrens zur Feststellung der Lehrbe-
fähigung das Recht auf Einsicht in alle Habilitations-
unterlagen. Der Antrag ist binnen eines Monates
nach Aushändigung der Urkunde bei der Dekanin
oder dem Dekan der Fakultät zu stellen. Näheres
bestimmt die Dekanin oder der Dekan.

II. LehrbefugnisII. LehrbefugnisII. LehrbefugnisII. Lehrbefugnis

§ 12§ 12§ 12§ 12
Erteilung der LehrbefugnisErteilung der LehrbefugnisErteilung der LehrbefugnisErteilung der Lehrbefugnis

(1) Auf Antrag der oder des Habilitierten (vgl. § 4
Nr. 8) entscheidet der Habilitationsausschuss über
die Verleihung der Befugnis, in einem Fach der
Fakultät Lehrveranstaltungen selbständig durchzu-
führen. Der Antrag darf nur aus Gründen abgelehnt
werden, die die Ernennung zur beamteten Profes-
sorin oder zum beamteten Professor gesetzlich aus-
schließen. Der Habilitationsausschuss beschließt
ferner über das Gebiet, für das die Lehrbefugnis gilt.

(2) Die Dekanin oder der Dekan erteilt die Lehrbe-
fugnis und gibt dies der oder dem Habilitierten
bekannt. Danach darf die oder der Habilitierte die
Bezeichnung "Privatdozentin" oder "Privatdozent"
führen. Ein Dienstverhältnis wird damit nicht be-
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gründet. Im Anschluss an die Antrittsvorlesung nach
§ 13 überreicht die Dekanin oder der Dekan der
oder dem Habilitierten eine Urkunde über die Lehr-
befugnis.
Diese enthält:

1. die Personalien,
2. die Bezeichnung des Lehrgebietes,
3. die Bezeichnung der Fakultät, in der die

Lehrbefugnis erteilt wird,
4. das Datum des Tages der Beschlussfassung

nach Absatz 1.
Die Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät ver-
sehen.

§ 13§ 13§ 13§ 13
AntrittsvorlesungAntrittsvorlesungAntrittsvorlesungAntrittsvorlesung

(1) Die Privatdozentin oder der Privatdozent ist
verpflichtet, eine öffentliche Antrittsvorlesung über
ein selbstgewähltes Thema aus ihrem oder seinem
Lehrgebiet zu halten. Die Antrittsvorlesung sollte
spätestens sechs Monate nach dem Kolloquium
während der Vorlesungszeit stattfinden.

(2) Der Zeitpunkt der Antrittsvorlesung wird von der
Dekanin oder dem Dekan im Einvernehmen mit der
Privatdozentin oder dem Privatdozenten festgelegt
und durch Aushang bekannt gegeben. Zu der An-
trittsvorlesung lädt die Dekanin oder der Dekan die
Mitglieder des Habilitationsausschusses und die
Universitätsöffentlichkeit ein.

§ 14§ 14§ 14§ 14
Rechte und Pflichten der PrivatdozentinRechte und Pflichten der PrivatdozentinRechte und Pflichten der PrivatdozentinRechte und Pflichten der Privatdozentin

oder des Privatdozentenoder des Privatdozentenoder des Privatdozentenoder des Privatdozenten

(1) Die Privatdozentin oder der Privatdozent hat das
Recht, im Rahmen ihrer oder seiner Lehrbefugnis
Lehrveranstaltungen abzuhalten.

(2) Die Privatdozentin oder der Privatdozent ist
verpflichtet, zwei Lehrveranstaltungen im Umfang
von je zwei Semesterwochenstunden pro Jahr anzu-
bieten.

(3) Die Privatdozentin oder der Privatdozent ist
berechtigt, nach Maßgabe der Ordnungen der Fa-
kultät Prüfungen abzunehmen.

III. Allgemeine BestimmungenIII. Allgemeine BestimmungenIII. Allgemeine BestimmungenIII. Allgemeine Bestimmungen

§ 15§ 15§ 15§ 15
Änderung des Gebietes derÄnderung des Gebietes derÄnderung des Gebietes derÄnderung des Gebietes der

Lehrbefähigung und der LehrbefugnisLehrbefähigung und der LehrbefugnisLehrbefähigung und der LehrbefugnisLehrbefähigung und der Lehrbefugnis

Auf Antrag der oder des Habilitierten kann eine
Änderung bzw. Erweiterung des Gebietes erfolgen,
für das die Lehrbefähigung bzw. die Lehrbefugnis
festgestellt wurde. Die Bestimmungen dieser Ord-
nung gelten entsprechend; der Habilitationsaus-
schuss kann jedoch Teile des Verfahrens erlassen.

§ 16§ 16§ 16§ 16
Erlöschen und Widerruf der LehrbefähigungErlöschen und Widerruf der LehrbefähigungErlöschen und Widerruf der LehrbefähigungErlöschen und Widerruf der Lehrbefähigung

(1) Die Lehrbefähigung erlischt, wenn diejenige
akademische Qualifikation widerrufen worden ist,
die Voraussetzung für die Zulassung zum Habilitati-
onsverfahren war.

(2) Die Feststellung der Lehrbefähigung wird wi-
derrufen, wenn die Habilitation durch arglistige
Täuschung, Drohung oder Bestechung oder durch
Angaben, die im wesentlichen unvollständig waren,
erlangt wurde.

(3) Die Feststellungen bzw. Entscheidungen zu den
Absätzen 1 und 2 trifft der Habilitationsausschuss,
wobei die oder der Betroffene vorher anzuhören ist.

§ 17§ 17§ 17§ 17
Erlöschen und Widerruf der LehrbefugnisErlöschen und Widerruf der LehrbefugnisErlöschen und Widerruf der LehrbefugnisErlöschen und Widerruf der Lehrbefugnis

(1) Die Lehrbefugnis erlischt
1. bei schriftlichem Verzicht der Privatdozentin

oder des Privatdozenten,
2. mit dem Wirksamwerden einer Berufung an eine

andere Universität,
3. mit dem Erlöschen oder dem Entzug der Lehr-

befähigung.

(2) Die Lehrbefugnis kann widerrufen werden,
1. wenn die Privatdozentin oder der Privatdozent

ohne wichtigen Grund zwei Jahre lang keine
Lehrtätigkeit mehr ausgeübt hat, es sei denn,
dass sie oder er das 65. Lebensjahr vollendet
hat,

2. wenn die Privatdozentin oder der Privatdozent
durch ihr oder sein Verhalten das Ansehen oder
Vertrauen, das ihre oder seine Stellung erfordert,
verletzt hat oder wenn ein Grund vorliegt, der
bei einer Beamtin oder einem Beamten die
Rücknahme der Ernennung rechtfertigt.

(3) Die Feststellungen bzw. Entscheidungen zu den
Absätzen 1 und 2 trifft der Habilitationsausschuss,
wobei die oder der Betroffene vorher anzuhören ist.

§ 18§ 18§ 18§ 18
UmhabilitationUmhabilitationUmhabilitationUmhabilitation

Eine Person, die an einer entsprechenden Fakultät
einer anderen Universität habilitiert ist, kann auf
Antrag die Lehrbefugnis an der Fakultät für Psycho-
logie und Sportwissenschaft der Universität Bielefeld
erhalten. Der Antrag ist mit den Unterlagen gem. §
4 zu versehen. Zusätzlich ist die Urkunde über das
bereits abgeschlossene Habilitationsverfahren ein-
schließlich der Verleihung der Lehrbefugnis beizufü-
gen. Die Bestimmungen dieser Ordnung gelten
entsprechend. Der Habilitationsausschuss kann
jedoch Teile des Verfahrens erlassen.

§ 19§ 19§ 19§ 19
In-Kraft-Treten undIn-Kraft-Treten undIn-Kraft-Treten undIn-Kraft-Treten und

ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen

Diese Habilitationsordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntgabe im Verkündungsblatt der Universität
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Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Habilitationsordnung der Fa-
kultät für Psychologie und Sportwissenschaft der
Universität Bielefeld vom 2. August 2004 (Verkün-
dungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Be-
kanntmachungen - Jg. 33, Nr. 19, S. 220) außer
Kraft; sie ist weiter anzuwenden für alle Habilitan-
dinnen und Habilitanden, deren Habilitationsver-
fahren vor Inkrafttreten dieser Habilitationsordnung
eröffnet wurde. Auf Antrag der Habilitandin oder
des Habilitanden kann auch die vorliegende Ord-
nung angewendet werden. Der Antrag ist unwider-
ruflich.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Psychologie und Sport-
wissenschaft der Universität Bielefeld vom 28. Juni,
25. Oktober und 6. Dezember 2006.

Bielefeld, den 15. Januar 2007

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


